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Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue 
(Entscheidung)

11.04.2024 Ö

Beschluss:
Die in 2024 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 330 – Nordstadt-
Schunteraue – werden wie folgt verwendet:

1 Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                                  3.945,25 €
2. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                         4.000,00 €
3. Grünanlagenunterhaltung                                                                               0,00 €

Die Verwendungsvorschläge ergeben sich aus dem Begründungstext.

Sachverhalt:
Zu 1. Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                           3.945,25 €

GS Am Schwarzen Berge:                                                                          1.113,78 €
2 x Regalschrank, 1 x Rollcontainer, 4 x Whiteboard

GS Bültenweg:                                                                                               876,47 €
Ballschrank

GS Pestalozzistraße:                                                                                  1.305,00 €
2 x Flexeo-Regal

GS Schunteraue:                                                                                            650,00 €
2 x Schülertisch, 2 x Schülerstuhl

Zu 2. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                    4.000,00 €

Beethovenstraße, Ottenroder Straße, Abtstraße                                         4.000,00 €

Aufstellung von Abfallbehältern an drei Standorten inklusive
Kosten für die Leerung (14-tägiger Rhythmus) für ein Jahr;
Hinweis: die jährlich anfallenden Folgekosten für die Leerung der 
Abfallbehälter in Höhe von 2.000 € sind aus den bezirklichen Mitteln
zu tragen.

Schlehenhang, Gehweg Haus-Nr. 8 bis zur westlichen Einmündung        18.000,00 € 
           
Ca. 110 m² Betonplatten 30/30/4 aufnehmen, Planum herstellen und



verdichten, Schottertragschicht liefern und einbauen, Betonplatten
30/30/8 liefern und neu verlegen, Tiefbord erneuern, 30 cm
Betonpflaster rot am Rand zur Parkbucht
*beitragspflichtig

Henri-Dunant-Straße, Gehweg Nordseite, Haus-Nr. 33                              7.900,00 € 
            
Ca. 40 m² Betonplatten 30/30/4 aufnehmen, Planum herstellen und
verdichten, Schottertragschicht liefern und einbauen, Betonplatten
30/30/8 liefern und neu verlegen, Tiefbord erneuern, defekte Borde
austauschen
*beitragspflichtig

Wartheweg, Gehweg Nordseite, Haus-Nr. 8 – 10                                      17.500,00 €

Ca. 110 m² Betonplatten 30/30/4 aufnehmen, Planum herstellen und
verdichten, Schottertragschicht leifern und einbauen, Betónplatten 
30/30/8 liefern und neu verlegen, defekte Borde austauschen
*beitragspflichtig

Ottenroder Straße, Gehweg Nordseite ggü. Haus-Nr. 58                             7.000,00 €

Ca. 40m² Betonplatten 30/30/4 aufnehmen, Planum herstellen und
verdichten, Schottertragschicht liefern und einbauen, Betonplatten 
30/30/8 liefern und neu verlegen
*beitragspflichtig

Sielkamp, Gehweg Nordseite zwischen Haus-Nr. 52 und Einmündung     13.000,00 €
zum Parkplatz

ca. 75m² Betonplatten 30/30/4 und Trennstreifen aufnehmen, Planum
herstellen und verdichten, Schottertragschicht liefern und einbauen,
Betonplatten 30/30/8 liefern und neu verlegen, Trennstreifen erneuern,
Tiefbord erneuern
*beitragspflichtig

(* erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist)

Zu 3. Grünanlagenunterhaltung                                                                         0.00 €

Es wurde kein Verwendungsvorschlag gemacht.

Die im Beschlusstext genannten Beträge dienen lediglich der Orientierung. Der 
Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende 
Beschlüsse fassen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Haushaltsreste nur in Höhe des 
Haushaltsansatzes 1 Jahr übertragbar sind.
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